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Vorwort

Seit dem Erscheinen der ersten Jahresausgabe des SER-Ratgebers im letzten
Herbst war das Soziale Entschädigungsrecht häufig Gegenstand öffentlich
geführter Diskussionen. Diese betrafen zum einen die Ausformung des
Anspruchs- und Leistungsrechts im Lichte geschehener und befürchteter
Großschadensereignisse, wofür der Anschlag auf den Berliner Weihnachts-
markt im Dezember 2016 sicherlich mitauslösend war. Zum anderen domi-
nierte in einem für dieses Rechtsgebiet ungewöhnlichen Ausmaß der Diskurs
über die Reform des Sozialen Entschädigungsrechts mit dessen beabsichtigter
Eingliederung in das Sozialgesetzbuch als ein SGB XIV. Die Tatsache der
öffentlichen Wahrnehmung des Sozialen Entschädigungsrechts ist erfreulich.
In den jüngsten Auseinandersetzungen mit dem Thema war aber häufig eine
starke Fokussierung auf das Gewaltopferrecht zu verzeichnen, deren Kehr-
seite es ist, dass die Bandbreite des Sozialen Entschädigungsrechts mit sei-
nen weit über das Opferentschädigungsrecht hinausgehenden Anspruchs-
grundlagen hierbei in der Allgemeinheit leider weithin unsichtbar bleibt.
Der SER-Ratgeber will deshalb allen Interessierten auch in der Jahresausgabe
2019/2020 einen umfassenden Blick auf dieses Rechtsgebiet ermöglichen und
bieten. Die Erweiterung des Inhaltes um das Sozialgerichtsgesetz soll hierbei
die Praxistauglichkeit des Werks erhöhen und richtet sich an Anwender, die
mit Rechtsmittelverfahren befasst sind.
Ausdrücklichen Dank möchte ich all jenen sagen, die mir zahlreich nach der
Herausgabe des ersten SER-Ratgebers Lob, Anregungen und Kritik übermit-
telt haben. Diese Rückmeldungen habe ich sämtlich als sehr bereichernd emp-
funden und mich bemüht, Anregungen umzusetzen. Auch für die jetzt vorlie-
gende Ausgabe wünsche ich mir eine vielfältige Resonanz, um das Werk
aktuell und attraktiv erhalten zu können.

Bielefeld, im Juli 2019
Sven Busse
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Ansprüche auf allgemeine

Sozialleistungen

3.1
Sozialgesetzbuch (SGB)

Zweites Buch (II)
– Grundsicherung für Arbeitsuchende –

in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850,
ber. S. 2094), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Juli 2019

(BGBl. I S. 1066, 1074)
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SGB II §§ 1, 2 Fördern und Fordern

Kapitel 1
Fördern und Fordern

§ 1 Aufgabe und Ziel der Grundsicherung für Arbeitsuchende

(1) Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberech-
tigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen
entspricht.

(2) 1Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwor-
tung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Personen, die mit
ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen,
dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus
eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. 2Sie soll erwerbsfähige
Leistungsberechtigte bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer
Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit
sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können. 3Die Gleichstellung von
Männern und Frauen ist als durchgängiges Prinzip zu verfolgen. 4Die
Leistungen der Grundsicherung sind insbesondere darauf auszurichten,
dass
1. durch eine Erwerbstätigkeit Hilfebedürftigkeit vermieden oder besei-

tigt, die Dauer der Hilfebedürftigkeit verkürzt oder der Umfang der
Hilfebedürftigkeit verringert wird,

2. die Erwerbsfähigkeit einer leistungsberechtigten Person erhalten,
verbessert oder wieder hergestellt wird,

3. geschlechtsspezifischen Nachteilen von erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten entgegengewirkt wird,

4. die familienspezifischen Lebensverhältnisse von erwerbsfähigen
Leistungsberechtigten, die Kinder erziehen oder pflegebedürftige
Angehörige betreuen, berücksichtigt werden,

5. behindertenspezifische Nachteile überwunden werden,
6. Anreize zur Aufnahme und Ausübung einer Erwerbstätigkeit

geschaffen und aufrechterhalten werden.

(3) Die Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst Leistungen zur
1. Beratung,
2. Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere

durch Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit und
3. Sicherung des Lebensunterhalts.

§ 2 Grundsatz des Forderns

(1) 1Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer
Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen müssen alle Möglichkeiten zur
Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit ausschöpfen.
2Eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person muss aktiv an allen
Maßnahmen zu ihrer Eingliederung in Arbeit mitwirken, insbesondere
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3.4
Sozialgesetzbuch (SGB)

Zwölftes Buch (XII)
– Sozialhilfe –

vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 8. Juli 2019 (BGBl. I S. 1029, 1032)

Inhaltsverzeichnis §§
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Erstes Kapitel
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Aufgabe der Sozialhilfe
1Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung

eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.
2Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr
zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräf-
ten hinzuarbeiten. 3Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsbe-
rechtigten und die Träger der Sozialhilfe im Rahmen ihrer Rechte und
Pflichten zusammenzuwirken.

§ 2 Nachrang der Sozialhilfe

(1) Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner
Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen
kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere von
Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält.
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4.
Ansprüche auf soziale Entschädigung

4.1
Gesetz über die Versorgung der Opfer des
Krieges (Bundesversorgungsgesetz – BVG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Juni 2019 (BGBl. I S. 793)

§ 1 (Anspruch auf Versorgung)

(1) Wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung
oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen oder
militärähnlichen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen
Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat, erhält wegen
der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Schädigung auf
Antrag Versorgung.

(2) Einer Schädigung im Sinne des Absatzes 1 stehen Schädigungen
gleich, die herbeigeführt worden sind durch
a) eine unmittelbare Kriegseinwirkung,
b) eine Kriegsgefangenschaft,
c) eine Internierung im Ausland oder in den nicht unter deutscher Ver-

waltung stehenden deutschen Gebieten wegen deutscher Staatsan-
gehörigkeit oder deutscher Volkszugehörigkeit,

d) eine mit militärischem oder militärähnlichem Dienst oder mit den all-
gemeinen Auflösungserscheinungen zusammenhängende Straf- oder
Zwangsmaßnahme, wenn sie den Umständen nach als offensichtli-
ches Unrecht anzusehen ist,

e) einen Unfall, den der Beschädigte auf einem Hin- oder Rückweg erlei-
det, der notwendig ist, um eine Maßnahme der Heilbehandlung, eine
Badekur, Versehrtenleibesübungen als Gruppenbehandlung oder
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 26 durchzuführen
oder um auf Verlangen eines zuständigen Leistungsträgers oder
eines Gerichts wegen der Schädigung persönlich zu erscheinen,

f) einen Unfall, den der Beschädigte bei der Durchführung einer der
unter Buchstabe e aufgeführten Maßnahmen erleidet.

(3) 1Zur Anerkennung einer Gesundheitsstörung als Folge einer Schä-
digung genügt die Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammen-
hangs. 2Wenn die zur Anerkennung einer Gesundheitsstörung als Folge
einer Schädigung erforderliche Wahrscheinlichkeit nur deshalb nicht
gegeben ist, weil über die Ursache des festgestellten Leidens in der medi-
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zinischen Wissenschaft Ungewißheit besteht, kann mit Zustimmung des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales die Gesundheitsstörung als
Folge einer Schädigung anerkannt werden; die Zustimmung kann allge-
mein erteilt werden.

(4) Eine vom Beschädigten absichtlich herbeigeführte Schädigung gilt
nicht als Schädigung im Sinne dieses Gesetzes.

(5) 1Ist der Beschädigte an den Folgen der Schädigung gestorben, so
erhalten seine Hinterbliebenen auf Antrag Versorgung. 2Absatz 3 gilt ent-
sprechend.

VV zu § 1

1. Der Antrag ist materiell-rechtliche Voraussetzung des Anspruchs auf Ver-
sorgung. Er ist auf alle nach Lage des Falles in Betracht kommenden
Leistungen gerichtet anzusehen, es sei denn, dass er auf bestimmte Leis-
tungen ausdrücklich beschränkt wird.

2. Ursachen sind die Bedingungen, die wegen ihrer besonderen Beziehung
zum Erfolg zu dessen Eintritt wesentlich mitgewirkt haben. Haben meh-
rere Umstände zu einem Erfolg beigetragen, sind sie versorgungsrechtlich
nur dann nebeneinanderstehende Mitursachen, wenn sie in ihrer Bedeu-
tung und Tragweite für den Eintritt des Erfolges annähernd gleichwertig
sind. Kommt einem der Umstände gegenüber dem anderen eine überra-
gende Bedeutung zu, ist dieser Umstand allein Ursache im Sinne des
Bundesversorgungsgesetzes.

3. Eine Schädigung ist durch die dem militärischen oder militärähnlichen
Dienst eigentümlichen Verhältnisse herbeigeführt, wenn sie den besonde-
ren, von den Verhältnissen des zivilen Lebens abweichenden und diesem
in der Regel fremden Verhältnissen des militärischen oder militärähnlichen
Dienstes zuzurechnen ist.

4. Auch die infolge einer Schädigung eingetretene Verschlimmerung eines
früheren Leidens begründet einen Anspruch auf Versorgung; dasselbe gilt
für eine Gesundheitsstörung, die durch ein äußeres Ereignis hervorgeru-
fen und durch die Folgen der Schädigung verursacht worden ist (mittel-
bare Schädigungsfolge).

5. Die Kriegsgefangenschaft endet in der Regel durch Freilassung und
Heimschaffung. Geht ein Kriegsgefangener oder Internierter (§ 1 Abs. 2
Buchstaben b und c) im Gewahrsamsland ein ziviles Arbeitsverhältnis ein,
endet die Kriegsgefangenschaft oder Internierung mit der Aufnahme der
Beschäftigung, es sei denn, dass der Gewahrsamsstaat den Kriegsgefan-
genen oder Internierten zum Vertragsabschluss gezwungen hat oder
besondere Umstände ihn dazu genötigt haben.

6. Eine Internierung wegen deutscher Staatsangehörigkeit oder deutscher
Volkszugehörigkeit (§ 1 Abs. 2 Buchstabe c) kann nicht angenommen
werden, wenn sie
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a) auf erheblicher nationalsozialistischer Betätigung beruht, oder
b) auf einer strafbaren Handlung beruht, die nach dem im Bundesgebiet

geltenden Strafgesetzen ein Verbrechen oder Vergehen ist und zur
Verurteilung zu einer erheblichen Freiheitsstrafe geführt hätte.

7. Deutscher Volkszugehörigkeit ist, wer sich in seiner Heimat zum deut-
schen Volkstum bekannt hat, sofern dieses Bekenntnis durch bestimmte
Merkmale wie Abstammung, Sprache, Erziehung, Kultur bestätigt wird.

8. Für Beginn, Ende und Unterbrechung des Hin- und Rückwegs im Sinne
des § 1 Abs. 2 Buchstabe e gilt Nummer 1 zu § 4 entsprechend.

9. Wahrscheinlichkeit im Sinne des § 1 Abs. 3 liegt vor, wenn unter Berück-
sichtigung der herrschenden medizinisch-wissenschaftlichen Lehrmei-
nung mehr für als gegen den ursächlichen Zusammenhang spricht. Eine
Anerkennung nach § 1 Abs. 3 Satz 2 setzt eine zeitliche Verbindung zwi-
schen krankhaften Veränderungen und einem nach § 1 als schädigendes
Ereignis in Betracht kommenden Tatbestand voraus. Es müssen außer-
dem Schädigungsfaktoren vorhanden sein, die wegen der Ungewissheit
in der medizinischen Wissenschaft nicht mit der erforderlichen Wahr-
scheinlichkeit als Ursache der Gesundheitsstörung bewertet werden
können.

10. Die Regelung des § 1 Abs. 3 Satz 3 geht den Vorschriften des Zehnten
Buches Sozialgesetzbuch über die Bestandskraft des Verwaltungsaktes
vor. Die Rücknahme der Anerkennung ist ohne Rücksicht auf den Zeitab-
lauf seit der Anerkennung jederzeit möglich; sie wird durch den Tod des
Beschädigten nicht ausgeschlossen.

11. Eine Schädigung ist nur dann absichtlich herbeigeführt, wenn sie von dem
Beschädigten erstrebt war; Vorsatz allein genügt nicht.

12. Selbsttötung und die Folgen eines Selbsttötungsversuchs sind nicht als
absichtlich herbeigeführte Schädigung anzusehen, wenn eine Beeinträch-
tigung der freien Willensbestimmung durch Tatbestände im Sinne des § 1
wahrscheinlich ist.

13. Schäden an Leib und Leben, für die der frühere Wehrmachtfiskus nur
zivilrechtlich schadensersatzpflichtig war, sind keine Schädigungsfolgen
im Sinne des § 1.

Anmerkung:

VV Nr. 10 ist gegenstandslos; vgl. Artikel 1 des Gesetzes vom 11.4.2002
(BGBl. I S. 1302).
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Aus Rundschreiben, Urteilen etc.

BSG, Urt. v. 15.12.1999 – B 9 VS 2/98 R – (Breithaupt 2000, 390)
Im sozialen Entschädigungsrecht genügt auch zum Nachweis der haftungsbegrün-
denden Kausalität die Wahrscheinlichkeit (Aufgabe von BSG SozR 3-3200 § 81
Nr. 6 = Breithaupt 1993 S. 511). ■

��
Hierzu
��

BMA, Rundschreiben v. 17.11.2000 – VI a 2–62 090/62 091 –
(BArbBl. 1/2001, 79)

Auszugsweiser Inhalt:

In dem o. a. Grundsatzurteil hat das BSG ausdrücklich von seiner bisherigen Recht-
sprechung (zuletzt Urteil v. 24.9.1992; SozR 3-3200 § 81 Nr. 6) hinsichtlich der
Beweisanforderungen an die sog. haftungsbegründende Kausalität Abstand genom-
men hat. Während das BSG dafür bisher die Notwendigkeit eines Vollbeweises
angenommen hatte, lässt es nunmehr ausdrücklich den Beweisgrad der Wahrschein-
lichkeit genügen. Damit gilt nach den überzeugenden Ausführungen des BSG nun-
mehr für die haftungsbegründende Kausalität, soweit sie den ursächlichen Zusam-
menhang zwischen dem schädigenden Ereignis und der primären gesundheitlichen
Schädigung betrifft, ebenso wie für die haftungsausfüllende Kausalität einheitlich
der Beweisgrad der Wahrscheinlichkeit.

Ich halte es für notwendig, dieser Entscheidung des BSG über den Anwendungsbe-
reich des Soldatenversorgungsgesetzes hinaus für das gesamte Soziale Entschädi-
gungsrecht zu folgen, da damit die in der Praxis aufgrund des bisher angenomme-
nen unterschiedlichen Beweisgrades auftretenden Probleme bei der Beurteilung des
gesamten Kausalverlaufs vermieden werden können. Darüber hinaus erübrigt sich
auch die bisher notwendige Festlegung in der Frage der – in Literatur und Praxis
umstrittenen – Abgrenzung zwischen haftungsbegründender und haftungsausfüllen-
der Kausalität. ■

BSG, Urt. v. 13.12.2000 – B 9 VS 1/00 R – (Breithaupt 4/2001, 379)
1. Eine Schädigung durch eine (zeitlich begrenzte) äußere Einwirkung (z.B. durch
Aufprall auf einen harten Gegenstand) stellt auch dann einen Unfall i.S. des Versor-
gungsrechts dar, wenn sie im Zuge eines durch innere Ursachen bedingten Gesche-
hens (z.B. Sturz wegen Herzinfarkts) eintritt.

2. Nach § 81 Abs. 1 zweite Alt. SVG (§ 1 Abs. 1 zweite Alt. BVG) geschützt ist
der Soldat nicht nur gegen solche Unfälle, die er infolge der Ausübung, sondern
auch gegen solche, die er nur gleichzeitig mit der Ausübung des Wehrdienstes
erleidet. ■
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4.1.18
Einundfünfzigste Verordnung über das
anzurechnende Einkommen nach dem

Bundesversorgungsgesetz
(51. Anrechnungsverordnung – 51. AnrV)

vom 13. Juni 2019 (BGBl. I S. 795)

Auf Grund des § 33 Absatz 6 in Verbindung mit § 33a Absatz 1 Satz 3,
§ 33b Absatz 5 Satz 3, § 41 Absatz 3, § 47 Absatz 2 und § 51 Absatz 4 des
Bundesversorgungsgesetzes, von denen § 33 Absatz 6 zuletzt durch Artikel 1
Nummer 35 Buchstabe b und § 41 Absatz 3 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 41
des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2904) sowie § 51 Absatz 4
durch Artikel 1 Nummer 31 Buchstabe b des Gesetzes vom 23. März 1990
(BGBl. I S. 582) geändert worden sind, sowie unter Berücksichtigung der 25.
KOV-Anpassungsverordnung 2019 vom 13. Juni 2019 (BGBl. I S. 793) verord-
net das Bundesministerium für Arbeit und Soziales:

§ 1 (Geltungsbereich)

Diese Verordnung gilt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Fest-
stellung der in § 2 genannten Leistungen, soweit die Ansprüche in der Zeit vom
1. Juli 2019 an bestehen.

§ 2 (Anzurechnendes Einkommen)

1Das anzurechnende Einkommen zur Feststellung der Ausgleichsrenten,
der Ehegatten- und Kinderzuschläge sowie der Elternrenten (§ 33 Absatz 1,
§ 41 Absatz 3, § 47 Absatz 2, § 33a Absatz 1 Satz 3, § 33b Absatz 5 Satz 3
und § 51 Absatz 4 des Bundesversorgungsgesetzes) ergibt sich aus der dieser
Verordnung als Anlage beigegebenen Tabelle. 2In der Tabelle sind auch die
nach Anrechnung des Einkommens zustehenden Beträge an Ausgleichsrente
und Elternrente angegeben, die zustehende Elternrente jedoch nur insoweit,
als kein Anspruch auf Erhöhungsbeträge nach § 51 Absatz 2 oder 3 des Bun-
desversorgungsgesetzes besteht. 3Besteht Anspruch auf mindestens einen
Erhöhungsbetrag, so ist die zustehende Elternrente, ausgehend vom Gesamt-
betrag der vollen Elternrente einschließlich des Erhöhungsbetrages, durch
Abziehen des in der Tabelle angegebenen anzurechnenden Einkommens zu
ermitteln.

§ 3 (Ermittlung der Stufenzahl)

(1) Das Bruttoeinkommen ist vor Anwendung der Tabelle auf volle Euro
nach unten abzurunden.
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(2) Treffen Einkünfte aus beiden Einkommensgruppen im Sinne des § 33
Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a des Bundesversorgungsgesetzes zusammen, so
ist die Stufenzahl getrennt für jede Einkommensgruppe zu ermitteln; die
Zusammenzählung beider Werte ergibt vorbehaltlich der Vorschrift des § 41
Absatz 3 Satz 3 und des § 51 Absatz 4 des Bundesversorgungsgesetzes die
für die Feststellung maßgebende Stufenzahl.

§ 4 (Ehegatten- und Kinderzuschlag)

(1) Zur Feststellung des Ehegattenzuschlags oder von Kinderzuschlägen ist
von der Stufenzahl, die für das tatsächliche Bruttoeinkommen angegeben ist,
die Stufenzahl, von der an die entsprechende Ausgleichsrente nicht mehr
zusteht, abzuziehen; das Ergebnis ist die zur Feststellung maßgebende
Stufenzahl.

(2) Trifft ein Ehegattenzuschlag mit mindestens einem Kinderzuschlag
zusammen, so ist zur Feststellung des Kinderzuschlags von dem nach
Absatz 1 ermittelten anzurechnenden Einkommen ein Betrag in Höhe des Ehe-
gattenzuschlags abzuziehen; das Ergebnis ist das anzurechnende Einkommen
im Sinne des § 33b Absatz 5 Satz 3 des Bundesversorgungsgesetzes.

§ 5 (Weitere Stufenzahl)

Soweit die Tabelle in einzelnen Versorgungsfällen nicht ausreicht, sind die
Werte für jede weitere Stufenzahl wie folgt zu ermitteln:
1. Zur Ermittlung des Bruttoeinkommens, bis zu dem die zu bildenden Stufen

reichen, ist ausgehend von den Werten der Stufe 200 für Beschädigte bei
Einkünften aus gegenwärtiger Erwerbstätigkeit ein Betrag in Höhe von
11,435 Euro und bei den übrigen Einkünften ein Betrag in Höhe von
7,280 Euro je Stufe hinzuzuzählen und das Ergebnis jeweils auf volle Euro
nach unten abzurunden.

2. Zur Ermittlung des jeder Stufe zugeordneten Betrages des anzurechnen-
den Einkommens ist ausgehend von dem Wert bei Stufe 200 für Beschä-
digte je Stufe ein Betrag in Höhe von 3,920 Euro hinzuzuzählen und das
Ergebnis jeweils auf volle Euro nach unten abzurunden.

§ 6 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

1Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2019 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die 50.
Anrechnungsverordnung vom 12. Juni 2018 (BGBl. I S. 842) außer Kraft.
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5.
Versorgungsmedizinische Grundsätze

Hinweis:

Die Verordnung zur Durchführung des § 1 Abs. 1 und 3, des § 30 Abs. 1 und des
§ 35 Abs. 1 des Bundesversorgungsgesetzes (Versorgungsmedizin-Verordnung,
VersMedV) löste zum 1.1.2009 die sog. Anhaltspunkte für die ärztliche Gutach-
tertätigkeit im sozialen Entschädigungsrecht und nach dem Schwerbehinderten-
recht (AHP) ab.

5.1
Verordnung zur Durchführung des § 1

Abs. 1 und 3, des § 30 Abs. 1 und des § 35
Abs. 1 des Bundesversorgungsgesetzes

(Versorgungsmedizin-Verordnung –
VersMedV)

vom 10. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2412), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541)

Auf Grund des § 30 Abs. 17 des Bundesversorgungsgesetzes, der durch
Artikel 1 Nr. 32 Buchstabe i des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I
S. 2904) eingefügt worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Verteidigung:

§ 1 Zweck der Verordnung

Diese Verordnung regelt die Grundsätze für die medizinische Bewer-
tung von Schädigungsfolgen und die Feststellung des Grades der Schä-
digungsfolgen im Sinne des § 30 Abs. 1 des Bundesversorgungsgeset-
zes, für die Anerkennung einer Gesundheitsstörung nach § 1 Abs. 3 des
Bundesversorgungsgesetzes, die Kriterien für die Bewertung der Hilflo-
sigkeit und der Stufen der Pflegezulage nach § 35 Abs. 1 des Bundesver-
sorgungsgesetzes und das Verfahren für deren Ermittlung und Fortent-
wicklung.
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VersMedV §§ 2, 3 Anlage „Versorgungsmedizinische Grundsätze“

§ 2 Anlage „Versorgungsmedizinische Grundsätze“
1Die in § 1 genannten Grundsätze und Kriterien sind in der Anlage zu

dieser Verordnung als deren Bestandteil festgelegt. 2Die Anlage wird auf
der Grundlage des aktuellen Stands der medizinischen Wissenschaft
unter Anwendung der Grundsätze der evidenzbasierten Medizin erstellt
und fortentwickelt.

§ 3 Beirat

(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein unabhän-
giger „Ärztlicher Sachverständigenbeirat Versorgungsmedizin“ (Beirat)
gebildet, der das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu allen ver-
sorgungsärztlichen Angelegenheiten berät und die Fortentwicklung der
Anlage entsprechend dem aktuellen Stand der medizinischen Wissen-
schaft und versorgungsmedizinischer Erfordernisse vorbereitet.

(2) Der Beirat hat 17 Mitglieder, und zwar
1. acht versorgungsmedizinisch besonders qualifizierte Ärztinnen oder

Ärzte,
2. eine Ärztin oder einen Arzt aus dem versorgungsärztlich-gutachtli-

chen Bereich der Bundeswehr,
3. acht wissenschaftlich besonders qualifizierte Ärztinnen oder Ärzte

versorgungsmedizinisch relevanter Fachgebiete.

(3) 1Zu den Beratungen des Beirats können externe ärztliche Sachver-
ständige sowie sachkundige ärztliche Vertreter von Behindertenverbän-
den hinzugezogen werden. 2Es können Arbeitsgruppen gebildet werden.

(4) 1Die Mitglieder des Beirats werden vom Bundesministerium für
Arbeit und Soziales für die Dauer von vier Jahren berufen. 2Wiederwahl
ist möglich. 3Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist berech-
tigt, Beiratsmitglieder jederzeit ohne Angabe von Gründen abzuberufen.
4Ein Beiratsmitglied kann jederzeit seine Abberufung beantragen. 5Dem
Antrag ist stattzugeben. 6Nach Ausscheiden eines Mitglieds erfolgt eine
Neuberufung für den restlichen Zeitraum der Berufungsperiode. 7Der Bei-
rat gibt sich eine Geschäftsordnung und bestimmt durch Wahl aus seiner
Mitte den Vorsitz und die Stellvertretung. 8Die Geschäftsführung des Bei-
rats liegt beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales, welches zu
den Sitzungen einlädt und im Einvernehmen mit dem vorsitzenden Mit-
glied die Tagesordnung festlegt.

(5) 1Die Beratungen des Beirats sind nicht öffentlich. 2Die Mitglied-
schaft im Beirat ist ein persönliches Ehrenamt, das keine Vertretung
zulässt. 3Die Mitglieder des Beirats unterliegen keinerlei Weisungen,
üben ihre Tätigkeit unabhängig und unparteilich aus und sind nur ihrem
Gewissen verantwortlich. 4Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet;
dies gilt auch für die in Absatz 3 genannten Personen.

(6) 1Die Verbände von Menschen mit Behinderungen und Berechtigten
nach dem sozialen Entschädigungsrecht auf Bundesebene erhalten ein
Mitberatungsrecht im Beirat. 2Der Deutsche Behindertenrat benennt dem
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§§ 4, 5 VersMedVBeschlüsse
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Bundesministerium für Arbeit und Soziales hierzu zwei sachverständige
Personen für den Zeitraum der Berufungsperiode des Beirats. 3Er berück-
sichtigt dabei die Anliegen von Verbänden, die die Belange von Berech-
tigten nach dem sozialen Entschädigungsrecht vertreten, auch soweit sie
nicht Mitglieder des Deutschen Behindertenrates sind. 4Das Mitbera-
tungsrecht beinhaltet auch das Recht zur Anwesenheit bei der
Beschlussfassung. 5Absatz 5 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 6Die
Geschäftsordnung des Beirats gilt auch für die vom Deutschen Behinder-
tenrat benannten Personen.

§ 4 Beschlüsse

Die Beschlüsse des Beirats werden mit einfacher Mehrheit der nach
§ 3 Absatz 2 berufenen Mitglieder gefasst.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

1209


	class_000_ser_001_Titelei
	class_000_ser_002_hinweis
	class_000_ser_003_vorwort
	class_000_ser_004_ihv
	class_000_ser_005_abk
	class_001_ser_teil_1_unbrk_Busse
	class_002_ser_teil_2_sgb_i_sgb_x_Busse
	class_003_ser_teil_3_sgb_ii_rbeg_Busse
	class_004_ser_teil_4_bvg_kovvg_Busse.
	class_005_ser_teil_5_versmedv_Busse
	class_005_ser_teil_6_index_sachvz

